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Gesetz zur Gebührenfreiheit der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen – 

Gebührenfreiheitsgesetz –  

Drucksache 17/85 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage übermittle ich Ihnen im Namen des Vorsitzenden des Deutschen 

Hochschulverbandes in Nordrhein-Westfalen, Herrn Professor von Coelln, die Stellungnahme 

des Deutschen Hochschulverbandes zu dem oben genannten Gesetzentwurf.   

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Hartmer 

--  
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Stellungnahme 

des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) 

- Landesverband Nordrhein-Westfalen -  

 

zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD (Drucksache 17/85) für ein Gesetz zur 

Gebührenfreiheit der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen – 
Gebührenfreiheitsgesetz 

 
 

 

 

Der Deutsche Hochschulverband - Landesverband Nordrhein-Westfalen - ,die Berufsvertretung 

der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit bundesweit 30.500 Mitgliedern, nimmt zu 

dem Gesetzentwurf wie folgt Stellung: 

 

1. Gesetzestechnisch ist der Vorschlag in mehrfacher Hinsicht problematisch. Würde er 

Gesetz, ginge von ihm keinerlei Regelungswirkung aus. Zum einen werden derzeit weder 

vom Land noch von den staatlich finanzierten Hochschulen Studienbeiträge erhoben, zum 

anderen könnte das Parlament jederzeit davon Abweichendes beschließen. Hinzu kommt, 

dass ein „Gebührenverbot“ die Erhebung von „Studienbeiträgen“ keineswegs 

ausschließen würde. 

2. Zur Frage der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Studienbeiträgen liegen seit 

Jahrzehnten alle Gesichtspunkte pro und kontra auf dem Tisch. Zusammenfassend wird 

für die Einführung von Studienbeiträgen insbesondere mit den folgenden Argumenten 

gefochten:  

- Förderung des Wettbewerbs 

- Verkürzung der Studienzeiten 

- Verbesserung der Abbrecherquote 

- Erhöhung der Wertschätzung eines Studiums als geldwerter Vorteil 

- Verbesserung der Qualität der Lehre 
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- Schieflage zwischen gebührenpflichtigen Kindergärten und einem gebührenfreien 

Hochschulstudium 

- Ohne Studienbeiträge finanziert die Allgemeinheit die Ausbildung 

„Besserverdienender“  

- Förderung der Hochschulautonomie 

   

  Gegen die Einführung von Studienbeiträgen wird insbesondere eingewandt: 

- Kein ausreichendes Stipendiensystem 

- Abschreckende Wirkung, insbesondere für studierfähige und -willige aus sozial 

schwachen Verhältnissen 

- „Verschuldensfalle“ 

- Teilprivatisierung staatlicher Leistung  

- Aufgabe einer großen sozial- und kulturstaatlichen Leistung 

 

Der Hochschulverband hat darüber hinaus stets zwei zusätzliche Punkte fokussiert:  

Zum einen hegt er Zweifel, ob Studienbeiträge letztlich den Universitäten tatsächlich 

zugutekommen würden. Die durch Studiengebühren eingenommenen Mittel könnten teilweise 

oder vollständig auf die von den Länderparlamenten zu bewilligenden  staatlichen Mittel 

angerechnet werden (drohendes Nullsummenspiel). Da die Budgethoheit des Parlamentes nicht  

einschränkbar ist, sieht der DHV kein geeignetes Mittel, um diesen möglichen Mechanismus zu 

unterbinden.  

 

Zum anderen sieht der DHV eine enge Relation zwischen einer auskömmlichen staatlichen 

Finanzierung der Hochschulen und der Erhebung von Studienbeiträgen. Je schlechter die 

Hochschulen staatlich alimentiert werden, desto notwendiger wird die Erhebung von 

Studienbeiträgen. Es ist bekannt, dass gerade das Bundesland Nordrhein-Westfalen mit seiner 

großen Hochschuldichte nach Maßgabe vielfältiger Parameter, insbesondere aber nach Maßgabe 

des Betreuungsverhältnisses Studierende pro Hochschullehrer, im Verhältnis zu anderen  

Bundesländern erhebliche Defizite aufweist (Anlage). Insofern macht es aus Sicht des DHV 

gerade im Bundesland Nordrhein-Westfalen zunehmend weniger Sinn, sich angesichts weiter 
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verschlechternder Studien- und Finanzierungsbedingungen rigoros Studienbeiträgen entziehen zu 

wollen. Der DHV betont aber, dass für ihn die Erhebung von Studienbeiträgen nur eine 

Notmaßnahme sein kann und sollte. 

 

Vor diesem Hintergrund hat der DHV im Landesverband Baden-Württemberg der Erhebung von 

Studienbeiträgen für Nicht-EU-Ausländer grundsätzlich zugestimmt. Auch der Landesverband 

Nordrhein-Westfalen ist den Überlegungen der Landesregierungen gegenüber offen, eine 

ähnliche Regelung auch für Nordrhein-Westfalen vorzusehen. Der Landesverband Nordrhein-

Westfalen hält das Vorgehen der Ministerin, die möglichen Auswirkungen einer solchen 

Regelung, insbesondere für die Kunst- und Musikhochschulen, zunächst einmal zu evaluieren, 

für richtig und zielführend.  

 

Im Ergebnis ist der DHV der Auffassung, dass dem diffizilen Problem der Finanzierung der 

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ein „Findet-bei-uns-nicht-statt-Gesetz“ nicht gerecht 

werden kann. Obwohl der DHV kein Verfechter der Studienbeiträge ist, votiert er nicht für den 

Gesetzentwurf der SPD-Fraktion.  

 

 

Bonn, den 18. Oktober 2017 
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